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§ 58 InvFG 2011 Gewinnverwendung
und Ausschuttungen

InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die Fondsbestimmungen haben Regelungen Uber die Art der Ausschittungen des OGAW an die Anteilinhaber
zu enthalten. Das Fondsvermdgen darf jedoch durch Ausschittungen in keinem Fall 1 150 000 Euro
unterschreiten.

2. (2)Innerhalb von sieben Monaten nach Ende des Geschaftsjahres ist, sofern keine Ausschuttung erfolgt, jedenfalls
ein Betrag in der Hohe der auf die ausschuttungsgleichen Ertrage gemaR § 186 Abs. 2 Z 1 erster Satz entfallenden
Kapitalertragsteuer zuziglich des gemal3 8 124b Z 186 des Einkommensteuergesetzes 1988 freiwillig geleisteten
Betrages auszuzahlen. Zu den Einklnften gehdren auch Betrage, die neu hinzukommende Anteilinhaber fur den
zum Ausgabetag ausgewiesenen Ertrag aus Zinsen, Dividenden und Substanz leisten (Ertragsausgleich auf Zins-,
Dividenden- und Substanzertrage). Die Auszahlung kann fur OGAW oder bestimmte Gattungen von
Anteilscheinen eines Sondervermdgens unterbleiben, wenn durch die den OGAW verwaltende
Verwaltungsgesellschaft in eindeutiger Form nachgewiesen wird, dass die ausgeschutteten und
ausschuttungsgleichen Ertrage samtlicher Inhaber der ausgegebenen Anteilscheine entweder nicht der
inlandischen Einkommen- oder Korperschaftsteuer unterliegen oder die Voraussetzungen flr eine Befreiung
gemald § 94 des Einkommensteuergesetzes 1988 vorliegen. Als solcher Nachweis gilt das kumulierte Vorliegen
von Erklarungen sowohl der Depotbank als auch der Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere
Personen bekannt ist, sowie von Fondsbestimmungen, die den ausschlieBlichen Vertrieb bestimmter Gattungen
im Ausland vorsehen. Eine Auszahlung der Kapitalertragsteuer kann zudem unterbleiben, wenn bei gemaR3 8 98
Abs. 1 Z 5lit. b des Einkommensteuergesetzes 1988 beschrankt steuerpflichtigen Anteilinhabern der
Kapitalertragsteuerabzug durch Belastung des Verrechnungskontos des Anteilinhabers méoglich ist.

In Kraft seit 21.08.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/invfg_2011/paragraf/186
https://www.jusline.at/gesetz/invfg_2011/paragraf/94
https://www.jusline.at/gesetz/invfg_2011/paragraf/98
file:///

	§ 58 InvFG 2011 Gewinnverwendung und Ausschüttungen
	InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011


